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PROLOG  
Warum Gültigkeit keine Meinung ist  

Organisationen scheitern selten an fehlenden Ideen. 

Sie scheitern an unklaren Zuständen. 

Strategien werden formuliert. 

Architekturen entworfen. 

Policies definiert. 

Programme gestartet. 

Doch wenn gefragt wird, was tatsächlich gilt, 

beginnt Unsicherheit. 

Es existieren Dokumente. 

Es existieren Diskussionen. 

Es existieren Beschlüsse. 

Aber es existiert kein eindeutig referenzierbarer Zustand. 

Gültigkeit ist kein Gefühl.  

Gültigkeit ist kein Mehrheitsmoment. 

Gültigkeit ist kein Protokolleintrag. 

Ein Zustand gilt nur, wenn er explizit festgelegt, 

verantwortet, referenzierbar und überprüfbar ist. 

Wo diese Bedingungen fehlen, entstehen Narrative. 

Narrative können plausibel wirken. 

Sie können Mehrheiten finden. 

Sie können sogar umgesetzt werden. 

Doch sie bleiben strukturell instabil. 

AR -F (Architecture Responsibility Framework) beschreibt die Bedingungen, unter denen ein Zustand 

verbindlich wird. 

Es ist kein Tool.  

Es ist kein Prozessmodell. 

Es ist keine Methode. 

Es ist eine Struktur der Gültigkeit. 

Dieser Strukturrahmen beschreibt, wie AR-F organisatorisch realisiert werden kann. 

Nicht als Kulturinitiative.  

Nicht als Transformationsprogramm. 

Sondern als strukturelle Klärung. 

Die Einführung von AR -F bedeutet nicht, ein weiteres Dokument zu erstellen. 

Sie bedeutet, verbindlich zu klären: 

Wer darf festlegen? 

Wer trägt Verantwortung? 

Wo steht, was gilt? 

Wann endet Gültigkeit? 
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Ohne diese Klärung bleibt jede Organisation abhängig von impliziten Annahmen. 

Dieses Dokument bewertet keine Personen. 

Es bewertet keine Motivation. 

Es bewertet keine Haltung. 

Es beschreibt ausschließlich strukturelle Voraussetzungen. 

Würde ist unantastbar. 

Gültigkeit ist überprüfbar. 

Wer AR -F realisiert, verändert nicht Meinungen. 

Er stabilisiert Zustände. 

Und genau darum geht es. 
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EINFÜHRUNG  
Zweck und Abgrenzung dieses Strukturrahmens 

Dieses Dokument beschreibt die operative Realisierung von AR-F in Organisationen.  

Es ist kein Methodenbuch. 

Es ist kein Schulungsleitfaden. 

Es ist kein Compliance -Katalog. 

Es ist kein Governance-Framework im klassischen Sinne. 

AR -F definiert Bedingungen, unter denen Entscheidungen gültig werden. 

Dieser Strukturrahmen beschreibt, wie diese Bedingungen organisatorisch verankert werden können. 

Die Realisierung von AR -F ist keine kulturelle Initiative. 

Sie ist eine strukturelle Entscheidung. 

Sie beantwortet vier grundlegende Fragen: 

Wer darf verbindliche Zustände festlegen? 

Wer trägt diese Zustände persönlich? 

Wo ist der gültige Zustand eindeutig referenzierbar? 

Wann wird dieser Zustand überprüft, angepasst oder beendet? 

Ohne klare Antworten auf diese Fragen entstehen implizite Zustände. 

Implizite Zustände erzeugen Unsicherheit. 

Unsicherheit erzeugt Delegation von Verantwortung. 

Delegation ohne Struktur erzeugt Instabilität. 

AR -F adressiert nicht die Moral von Menschen. 

Es adressiert die Architektur von Entscheidungen. 

Dieser Strukturrahmen legt Mindestbedingungen fest. 

Er beschreibt Einführungsebenen. 

Er benennt typische Widerstände. 

Er definiert Reifegrade operativer Stabilität. 

Er ersetzt keine juristische Prüfung. 

Er ersetzt keine Organisationsentwicklung. 

Er ersetzt keine Führung. 

Er definiert ausschließlich strukturelle Voraussetzungen für überprüfbare Gültigkeit. 

Die folgenden Abschnitte enthalten normative Konstanten. 

Diese Konstanten sind nicht kontextabhängig. 

Die Ausgestaltung kann variieren. 

Die Bedingungen selbst nicht. 
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NORMATIVE GRUNDLAGE  
Würde und Gültigkeit  

AR -F beschreibt Bedingungen für gültige Zustände. 

Es bewertet keine Menschen. 

Die Einführung von Strukturen zur Klärung von Verantwortung darf niemals als Bewertung von 

Personen verstanden werden. 

Fehler entstehen in Organisationen in der Regel nicht aus mangelnder Integrität, sondern aus 

unklaren Zuständen. 

AR -F richtet sich deshalb gegen strukturelle Unschärfe – nicht gegen individuelle Würde. 

Würde ist unantastbar. 

Sie steht außerhalb jeder organisatorischen Bewertung. 

Gültigkeit hingegen ist überprüfbar. 

Sie entsteht nicht durch Intention, sondern durch Struktur. 

Eine Entscheidung kann gut gemeint sein und dennoch strukturell ungültig. 

Eine Handlung kann sorgfältig ausgeführt sein und dennoch auf einem nicht definierten Zustand 

beruhen. 

AR -F unterscheidet strikt zwischen: 

• persönlichem Wert 

• struktureller Gültigkeit 

Diese Trennung ist essenziell. 

Verantwortung im Sinne von AR -F bedeutet nicht Schuld. 

Sie bedeutet benannte Trägerschaft eines Zustands. 

Primärverantwortung ist keine Hierarchiezuschreibung. 

Sie ist die explizite Benennung einer Person, die für Review, Fortgeltung oder Beendigung eines 

Zustands zuständig ist. 

Ohne benannte Verantwortung entsteht Diffusion. 

Diffusion erzeugt Instabilität. 

Instabilität erzeugt Unsicherheit. 

AR -F bewertet keine Motivation. 

Es bewertet ausschließlich der strukturellen Klarheit von Zuständen. 

 

  



architecture-responsibility.org 

 

9 

 

Rechtliche und formale Einordnung  
Dieser Strukturrahmen ist ein normatives Organisationsdokument. 

Er stellt: 

keine Rechtsberatung dar 

keine arbeitsrechtliche Maßnahme 

kein Disziplinarinstrument  

kein Machtinstrument 

Die Einführung von AR -F ersetzt weder geltendes Recht noch bestehende arbeitsrechtliche Strukturen. 

Die Verantwortung für die konkrete Implementierung liegt bei der jeweiligen Organisation. 

AR -F definiert strukturelle Bedingungen. 

Die Anwendung erfolgt im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen. 
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TEIL I – Normative Basis  

KAPITEL 1  

Nicht verhandelbare Bedingungen von AR-F 

AR -F beschreibt Bedingungen, unter denen ein Zustand als gültig gelten kann. 

Diese Bedingungen sind nicht kontextabhängig. 

Sie sind nicht optional. 

Ihre Ausgestaltung kann variieren. 

Ihre Existenz nicht.  

Ohne diese Bedingungen entsteht keine überprüfbare Gültigkeit. 

 

1. Explizite Festlegung  

Ein Zustand gilt nur, wenn er ausdrücklich festgelegt wurde. 

Implizite Annahmen, informelle Absprachen oder faktische Gewohnheiten erzeugen keine Gültigkeit. 

Was nicht benannt wurde, kann nicht verbindlich sein. 

Festlegung bedeutet: 

klar formuliert 

eindeutig referenzierbar 

inhaltlich abgrenzbar 

Unklare Formulierungen erzeugen Interpretationsräume. 

Interpretationsräume erzeugen parallele Zustände. 

AR -F verlangt explizite Festlegung. 

 

2. Benannte Primärverantwortung  

Jede gültige Festlegung trägt eine benannte Primärverantwortung. 

Diese Verantwortung: 

ist einer natürlichen Person zugeordnet 

ist öffentlich nachvollziehbar 

umfasst Review, Anpassung oder Beendigung 

Kollektive Verantwortung ersetzt keine Primärverantwortung. 

Rollenbezeichnungen ersetzen keine Person. 

Ohne benannte Trägerschaft entsteht Diffusion. 

Diffusion verhindert klare Zustände. 

 

3. Trennung von Entscheidung, Prüfung und Freigabe  

Eine Festlegung wird nicht allein durch ihre Formulierung gültig.  

AR -F unterscheidet drei Ebenen: 
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Entscheidung (inhaltliche Festlegung) 

Prüfung (inhaltliche und strukturelle Bewertung) 

Freigabe (normativer Akt der Gültigkeitserklärung) 

Wer entscheidet, darf prüfen. 

Wer prüft, darf bewerten. 

Doch Gültigkeit entsteht erst durch eine explizite Freigabe. 

Ohne diese Trennung verschmelzen Verantwortung und Selbstbestätigung. 

 

4. Eindeutige Quelle 

Es existiert genau eine referenzierbare Quelle dessen, was gilt. 

Diese Quelle: 

ist eindeutig benannt 

ist zugänglich 

ist versionierbar 

ist nachvollziehbar 

Parallele Quellen erzeugen strukturelle Inkonsistenz. 

Diskussionsräume sind keine Quellen. 

Protokolle sind keine Quellen. 

Mails sind keine Quellen. 

Ohne eindeutige Referenz entsteht kein stabiler Zustand. 

 

5. Sichtbarkeit von Abweichungen 

Abweichungen von gültigen Zuständen sind sichtbar zu machen. 

Unsichtbare Abweichungen untergraben Gültigkeit. 

Tolerierte Inkonsistenzen erzeugen implizite Parallelrealitäten. 

AR -F verlangt: 

Dokumentation von Abweichungen 

Benennung der verantwortlichen Entscheidung 

zeitliche Begrenzung oder explizite Freigabe 

Nicht jede Abweichung ist unzulässig. 

Aber keine Abweichung darf implizit bleiben. 

 

6. Zeitliche Überprüfbarkeit  

Gültigkeit ist kein permanenter Zustand. 

Jede Festlegung benötigt: 

ein Review-Datum 

eine explizite Bestätigung oder Anpassung 

die Möglichkeit der Beendigung 

Automatische Fortgeltung widerspricht struktureller Verantwortung. 
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Was nicht überprüft wird, verliert normative Stabilität. 
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7. Implizite Aufhebung ist unzulässig  

Eine gültige Festlegung endet nicht durch Schweigen. 

Sie endet nicht durch Gewohnheit. 

Sie endet nicht durch neue Diskussionen. 

Aufhebung oder Ersetzung muss: 

explizit erfolgen 

referenzierbar sein 

dokumentiert werden 

Implizite Beendigung erzeugt Unklarheit über Geltungsstände. 

AR -F akzeptiert keine verdeckten Zustandswechsel. 

 

Diese sieben Bedingungen bilden die normative Basis von AR-F. 

Sie sind unabhängig von Branche, Größe oder Methodik. 

Sie gelten in kleinen Organisationen ebenso wie in komplexen Systemlandschaften. 

Die folgenden Kapitel beschreiben, wie diese Bedingungen organisatorisch realisiert werden können. 
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TEIL II – Organisationsvoraussetzungen  

KAPITEL 2  

Organisationsvoraussetzungen für die Realisierung von AR -F 

AR -F kann nicht eingeführt werden, solange grundlegende strukturelle Fragen ungeklärt sind. 

Die folgenden Voraussetzungen müssen vor einer operativen Realisierung eindeutig beantwortet sein. 

Fehlen sie, entsteht kein stabiler Zustand – unabhängig vom gewählten Instrument. 

 

1. Meta-Verantwortung für Gültigkeit  

Bevor einzelne Entscheidungen strukturiert werden, muss geklärt sein: 

Wer trägt die Verantwortung für die Integrität des Gesamtsystems? 

AR -F benötigt eine benannte Instanz oder Person, die: 

• die Einhaltung der normativen Bedingungen überwacht 

• Quellen eindeutig definiert 

• Statusdisziplin sicherstellt 

• Review-Pflichten strukturell verankert 

Ohne Meta-Verantwortung entsteht Fragmentierung. 

Fragmentierung erzeugt unterschiedliche Interpretationen von Gültigkeit. 

AR -F kann nicht selbsttragend entstehen. 

Es benötigt strukturelle Verankerung. 

 

2. Klärung der Freigabekompetenz  

Nicht jede Person darf normative Gültigkeit erklären. 

Vor Einführung von AR -F ist eindeutig zu klären: 

• Wer darf freigeben? 

• In welchem Rahmen erfolgt Freigabe? 

• Ist Freigabe delegierbar? 

• Ist sie widerrufbar? 

Freigabe ist kein administrativer Akt. 

Sie ist die Erklärung, dass ein Zustand verbindlich gilt. 

Ohne klare Freigabekompetenz entsteht entweder Überzentralisierung oder Beliebigkeit. 

Beides verhindert stabile Zustände. 

 

3. Definition der verbindlichen Quelle  

Vor der Einführung ist zu bestimmen: 

Wo steht verbindlich, was gilt? 
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Diese Quelle muss: 

• eindeutig benannt 

• technisch oder organisatorisch stabil 

• versionierbar 

• organisationsweit zugänglich 

sein. 

Diskussionsplattformen, Mailverläufe oder Protokolle erfüllen diese Bedingung nicht. 

AR -F benötigt eine referenzierbare Autoritätsquelle. 

 

4. Klare Konsequenz bei Nichteinhaltung  

Eine Struktur ohne Konsequenz bleibt symbolisch. 

Vor Einführung ist zu klären:  

• Was passiert bei fehlendem Review? 

• Was passiert bei nicht dokumentierten Entscheidungen? 

• Was passiert bei widersprüchlichen Quellen? 

• Was passiert bei impliziten Abweichungen? 

Konsequenz bedeutet nicht Sanktion. 

Konsequenz bedeutet strukturelle Reaktion. 

Beispiel: 

• Statusänderung 

• Sichtbarmachung 

• erneute Prüfung 

• temporäre Suspendierung 

Ohne definierte Reaktion entsteht normative Erosion. 

 

5. Trennung von operativer Umsetzung und normativer Gültigkeit  

In Organisationen mit technischen Systemen – etwa bei Infrastruktur, Plattformen oder digitalen 

Produkten – muss klar getrennt sein: 

• Technische Konformität  

• Normative Freigabe 

Technische Systeme können prüfen, ob definierte Kriterien erfüllt sind. 

Sie können Konformität signalisieren. 

Sie können Freigabefähigkeit anzeigen. 

Sie können jedoch keine normative Gültigkeit erzeugen. 

Normative Gültigkeit entsteht ausschließlich durch benannte menschliche Freigabe. 

Automatisierte Systemfreigaben ohne benannte Person erzeugen keine gültigen Zustände im Sinne 

von AR -F. 

Diese Trennung ist zwingend. 

 

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, sollte AR-F nicht formal eingeführt werden. 
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Eine halbherzige Einführung erzeugt mehr Instabilität als keine. 
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KAPITEL 3  

Die fünf Ebenen der operativen Realisierung  

Die Realisierung von AR -F erfolgt nicht durch ein einzelnes Instrument. 

Sie entsteht durch das Zusammenspiel mehrerer Ebenen. 

Diese Ebenen bauen aufeinander auf. 

Fehlt eine Ebene, bleibt die Struktur instabil. 

 

Ebene 1 – Entscheidungsstruktur  

Zunächst ist zu klären, was überhaupt als Entscheidung gilt. 

Nicht jede Diskussion erzeugt eine Festlegung. 

Nicht jede Maßnahme ist eine Entscheidung im Sinne von AR-F. 

Eine Entscheidung im Sinne von AR -F ist: 

• eine verbindliche Festlegung 

• mit Auswirkungen auf Zustände, Regeln oder Handlungen 

• mit klar definiertem Geltungsbereich 

Diese Ebene verlangt: 

• klare Entscheidungspunkte 

• explizite Formulierung 

• eindeutige Abgrenzung 

Ohne strukturierte Entscheidungsdefinition entstehen implizite Zustände. 

 

Ebene 2 – Verantwortungsstruktur  

Jede Entscheidung benötigt eine benannte Primärverantwortung. 

Diese Person: 

• trägt die Entscheidung 

• ist für Review zuständig 

• ist für Fortgeltung oder Beendigung verantwortlich 

Verantwortung darf nicht kollektiv diffundieren. 

Ein Gremium kann beraten. 

Eine Person trägt. 

Ohne klare Trägerschaft verliert jede Struktur an Stabilität. 

 

Ebene 3 – Quellenstruktur  

Eine Organisation benötigt eine eindeutige Referenzquelle dessen, was gilt. 

Diese Quelle muss: 

• zentral referenzierbar 

• versionierbar 



architecture-responsibility.org 

 

18 

 

• nachvollziehbar 

• nicht überschreibbar ohne Historisierung sein. 

Diskussion ist kein Zustand.  

Zustand ist referenzierbar. 

Auf dieser Ebene kann ein Responsibility & Decision Register (RDR) eine geeignete Manifestation 

darstellen. 

Es ist jedoch ein Instrument – nicht die Struktur selbst. 

 

Ebene 4 – Review- und Zeitstruktur  

Gültigkeit ist zeitlich begrenzt. 

Jede Festlegung benötigt: 

• ein Review-Datum 

• einen definierten Review-Prozess 

• eine explizite Bestätigung, Anpassung oder Beendigung 

Automatische Fortgeltung widerspricht struktureller Verantwortung. 

Eine Organisation ohne aktive Review-Disziplin verliert schrittweise die Kontrolle über ihre eigenen 

Zustände. 

 

Ebene 5 – Transparenz - und Durchsetzungsstruktur  

Gültigkeit muss sichtbar sein. 

Dazu gehört: 

• Statusklarheit (z. B. Draft, Active, Under Review, Superseded) 

• Nachvollziehbarkeit von Änderungen 

• Sichtbarkeit von Abweichungen 

• Dokumentierte Ersetzungen 

Technische Systeme können diese Transparenz unterstützen. 

Beispielsweise durch: 

• Konformitätsprüfungen 

• Gate-Mechanismen 

• Validierungslogiken  

• Statusanzeige 

Doch auch hier gilt: 

Technische Konformität signalisiert Freigabefähigkeit. 

Normative Gültigkeit entsteht ausschließlich durch benannte Freigabe. 

 

Diese fünf Ebenen bilden die operative Architektur von AR-F. 

Sie sind unabhängig von Branche oder Organisationsform anwendbar. 

Ihre konkrete Ausgestaltung kann variieren. 

Ihre Existenz nicht.  
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TEIL III – Operative Implementierung  
AR -F wird nicht durch Zustimmung realisiert.  

Es wird durch Struktur realisiert. 

Dieser Teil beschreibt die operative Einführung: Phasen, Instrumente und Durchsetzung in der 

politischen Realität. 

Ziel ist nicht Akzeptanz, sondern stabile, überprüfbare Gültigkeit. 

KAPITEL 4  

Einführung in vier Phasen  

Die Realisierung von AR -F erfolgt nicht durch Ankündigung.  

Sie erfolgt durch strukturierte Intervention. 

Eine vollständige Umstellung aller Zustände ist weder realistisch noch erforderlich. 

Entscheidend ist die Stabilisierung zentraler Entscheidungspunkte. 

Die Einführung kann in vier Phasen erfolgen.  

 

Phase 1 – Definition der verbindlichen Quelle  

Zunächst ist festzulegen, wo verbindlich dokumentiert wird, was gilt. 

Diese Quelle muss: 

• eindeutig benannt 

• technisch oder organisatorisch stabil 

• versionierbar 

• zugänglich 

sein. 

In dieser Phase werden keine historischen Entscheidungen bereinigt. 

Es wird lediglich festgelegt, wo künftig gültige Zustände referenzierbar sind. 

Ohne definierte Quelle ist jede weitere Phase wirkungslos. 

 

Phase 2 – Einführung der Statusdisziplin  

In der zweiten Phase wird zwischen: 

• Entwurf 

• gültiger Zustand 

• Überprüfung 

• Ersetzung 

klar unterschieden. 

Nur explizit freigegebene Zustände erhalten den Status „gültig“. 

Entwürfe gelten nicht. 
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Statuswechsel sind nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Implizite Aktivierungen sind unzulässig.  

Diese Phase erzeugt erste strukturelle Klarheit. 

 

Phase 3 – Verankerung der Review-Pflicht  

Gültigkeit ist zeitlich begrenzt. 

In dieser Phase wird: 

• für jede neue Festlegung ein Review-Datum definiert 

• ein verbindlicher Review-Prozess etabliert 

• die Verantwortung für Reviews eindeutig zugeordnet 

Fehlende Reviews führen nicht zu automatischer Fortgeltung. 

Sie führen zu Sichtbarkeit. 

Eine Organisation, die Reviews nicht durchführt, verliert strukturelle Stabilität. 

 

Phase 4 – Eliminierung impliziter Parallelzustände  

In dieser Phase werden: 

• widersprüchliche Quellen bereinigt 

• inoffizielle Entscheidungswege beendet 

• Schattenzustände explizit dokumentiert oder aufgehoben 

Diese Phase ist politisch anspruchsvoll. 

Sie erzeugt Transparenz über informelle Praktiken. 

Transparenz ist keine Sanktion. 

Sie ist Voraussetzung für Stabilität. 

 

Die Einführung von AR -F ist abgeschlossen, wenn: 

• gültige Zustände eindeutig referenzierbar sind 

• Verantwortungen benannt sind 

• Reviews stattfinden 

• implizite Aufhebungen beendet wurden 

Die Einführung endet nicht mit der Erstellung eines Dokuments. 

Sie endet mit stabiler Statusdisziplin. 

 

Zeitliche Operationalisierung (Orientierungsrahmen)  

Die vier Phasen können sequenziell oder teilweise überlappend eingeführt werden. 

Entscheidend ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die strukturelle Reihenfolge. 

In bestehenden Organisationen bewegt sich eine realistische Intervention typischerweise in einem 

Zeitraum von etwa 90 Tagen. 

Dieser Zeitraum beschreibt keine Transformation. 

Er beschreibt die Etablierung minimaler Stabilität. 
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Tage 1–30 

Phase 1 – Verbindliche Quelle und Freigabekompetenz  

In dieser Phase wird keine Kultur verändert. 

Es wird ausschließlich Struktur festgelegt. 

Zentrale Schritte: 

• Verbindliche Quelle eindeutig benennen 

• Entscheidungskategorien definieren (was fällt unter AR-F?) 

• Freigabekompetenz formell klären 

• Meta-Verantwortung für Integrität benennen 

• Statusmodell formal verabschieden 

Wichtig:  

Es werden keine Altentscheidungen bereinigt. 

Es wird nur definiert, wo ab sofort gültige Zustände entstehen. 

Ergebnis am Ende dieser Phase: 

Eine Organisation kann eindeutig beantworten, 

wo künftig steht, was gilt 

 

Tage 31–60 

Phase 2 – Statusdisziplin und Primärverantwortung  

In dieser Phase wird Diffusion beendet. 

Zentrale Schritte: 

• Für jede neue Festlegung ist eine Primärverantwortung verpflichtend 

• Draft wird strikt von „gültig“ getrennt 

• Freigabe ist explizit dokumentiert 

• Statuswechsel sind nachvollziehbar 

• Informelle Aktivierungen werden unterbunden 

In dieser Phase entsteht die erste spürbare Veränderung. 

Nicht durch Regeln – sondern durch Sichtbarkeit. 

Ergebnis am Ende dieser Phase: 

Es existieren keine faktisch gültigen Zustände ohne referenzierbaren Status. 

 

Tage 61–75 

Phase 3 – Review-Mechanismus aktivieren 

Nun wird zeitliche Stabilität hergestellt. 

Zentrale Schritte: 

• Für neue Festlegungen verbindliche Review-Daten setzen 

• Review-Prozess konkret definieren (Wer? Wie? Wann?) 
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• Erste Reviews tatsächlich durchführen 

• Ersetzungen sauber referenzieren 

• „Under Review“-Status sichtbar machen 

Hier zeigt sich, ob AR -F nur dokumentiert – oder gelebt wird. 

Ergebnis am Ende dieser Phase: 

Gültigkeit ist nicht nur definiert, sondern zeitlich kontrolliert. 

 

Tage 76–90 

Phase 4 – Parallelrealitäten identifizieren und beenden 

Diese Phase ist strukturell sensibel. 

Zentrale Schritte: 

• Parallele Quellen identifizieren 

• Widersprüchliche Festlegungen sichtbar machen 

• Informelle Entscheidungswege dokumentieren oder beenden 

• Implizite Regeln explizit überführen oder aufheben 

• Optional: technische Validierung integrieren 

Diese Phase erzeugt Transparenz über gewachsene Praktiken. 

Transparenz ist kein Angriff.  

Sie ist Voraussetzung für Stabilität. 

Ergebnis am Ende dieser Phase: 

Nur referenzierte, freigegebene Zustände entfalten normative Wirkung. 

 

Wichtiger Hinweis  

Die zeitliche Einordnung ist ein Orientierungsrahmen.  

Sie ist kein Erfolgsversprechen und kein Standardmodell. 

Entscheidend ist nicht, ob die Einführung 60, 90 oder 120 Tage dauert. 

Entscheidend ist, dass die Phasen in ihrer strukturellen Reihenfolge eingehalten werden. 

Quelle vor Status. 

Status vor Review. 

Review vor Bereinigung. 

Wer diese Reihenfolge umkehrt, erzeugt Instabilität. 
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KAPITEL 5  

Instrumente der operativen Realisierung  

AR -F ist kein Instrument. 

Es ist ein normatives Prinzip.  

Zur operativen Realisierung benötigt eine Organisation jedoch konkrete Ausprägungen. 

Diese Ausprägungen dürfen die normativen Bedingungen nicht ersetzen. 

Sie müssen sie abbilden. 

Instrumente sind Manifestationen. 

Nicht das Prinzip selbst. 

 

5.1 Das Responsibility & Decision Register (RDR)  

Ein Responsibility & Decision Register (RDR) ist eine strukturierte Form, gültige Entscheidungen zu 

dokumentieren. 

Es kann: 

• Decision IDs vergeben 

• Primärverantwortung benennen 

• Status sichtbar machen 

• Review-Daten verankern 

• Historisierung ermöglichen 

Ein RDR schafft Transparenz über Geltungsstände. 

Es erzeugt jedoch keine Gültigkeit aus sich selbst. 

Gültigkeit entsteht durch die explizite Freigabe einer benannten Person. 

Ein Register ohne Statusdisziplin ist lediglich Dokumentation.  

Ein Register mit Statusdisziplin wird zur strukturellen Quelle. 

Das RDR ist die normativ empfohlene Referenzimplementierung von AR -F. Es ist kein optionales 

Werkzeug – sondern der operative Ausdruck von Gültigkeit in der Praxis. 

5.2 Digitale Quellen und Versionierung  

Die verbindliche Quelle kann technisch umgesetzt sein. 

Beispiele: 

• versionierte Register 

• revisionssichere Systeme 

• referenzierbare Entscheidungsdatenbanken 

• dokumentierte Governance-Plattformen 

Entscheidend ist nicht das Tool. 

Entscheidend ist: 

• Eindeutigkeit 

• Referenzierbarkeit 

• Historisierung  
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• Unveränderbarkeit ohne Nachvollziehbarkeit 

Technische Umsetzung ersetzt keine normative Klarheit. 

 

5.3 Technische Validierung und Gate -Mechanismen 

In operativen Systemen – etwa bei Infrastruktur, Plattformen oder sicherheitsrelevanten 

Konfigurationen – kann technische Validierung eine zentrale Rolle spielen. 

Technische Systeme können: 

• definierte Kriterien prüfen 

• Policy-Konformität bewerten 

• Konfigurationszustände analysieren 

• Abweichungen anzeigen 

• Freigabefähigkeit signalisieren 

Technische Validierung erhöht Transparenz.  

Sie reduziert operative Unsicherheit. 

Doch technische Validierung erzeugt keine normative Gültigkeit. 

Ein System kann anzeigen, dass alle definierten Bedingungen erfüllt sind. 

Es kann einen Status „konform“ oder „freigabefähig“ ausweisen. 

Die normative Freigabe erfolgt ausschließlich durch eine benannte Person. 

Automatisierte Systemfreigaben ohne benannte Verantwortung erzeugen keine gültigen Zustände im 

Sinne von AR -F. 

Die Trennung ist zwingend:  

Technik signalisiert Machbarkeit. 

Menschen erklären Gültigkeit. 

 

5.4 Zusammenspiel von Mensch und System 

In hochgradig operativen Umgebungen kann das Zusammenspiel wie folgt strukturiert sein: 

1. Technisches System prüft definierte Kriterien. 

2. Das System signalisiert Freigabefähigkeit. 

3. Eine benannte Person erklärt den Zustand als „freigegeben“. 

4. Der Zustand wird referenzierbar dokumentiert. 

Sind Kriterien nicht erfüllt, kann:  

• die Freigabe verweigert 

• oder eine bewusste Abweichungsentscheidung getroffen 

werden. 

Auch eine bewusste Abweichung erfordert benannte Verantwortung und Dokumentation. 

Instrumente unterstützen AR-F. 

Sie definieren es nicht. 

Eine Organisation kann AR -F ohne technische Plattform realisieren. 

Technische Plattformen können AR -F jedoch konsequent stabilisieren. 
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KAPITEL 6  

Dynamik, Widerstand und politische Realität  

Die Einführung von AR -F ist keine rein technische Maßnahme. 

Sie verändert Transparenz. 

Und Transparenz verändert Machtverhältnisse. 

Widerstand ist deshalb nicht ungewöhnlich. 

Er ist strukturell erwartbar. 

AR -F greift nicht Personen an. 

Es greift Unschärfe an. 

Und Unschärfe bietet häufig Schutzräume. 

 

6.1 „Das ist zu hart.“  

AR -F wird häufig als „zu strikt“ oder „zu formal“ wahrgenommen. 

Diese Wahrnehmung entsteht, wenn: 

• implizite Praktiken sichtbar werden 

• informelle Entscheidungen benannt werden 

• Verantwortung personalisiert wird 

Härte im Sinne von AR -F bedeutet jedoch nicht Sanktion. 

Sie bedeutet Klarheit. 

Ohne klare Zustände entsteht Interpretationsfreiheit. 

Interpretationsfreiheit ist kein Ersatz für Gültigkeit. 

 

6.2 „Das ist nicht agil.“  

AR -F steht nicht im Widerspruch zu Agilität.  

Agile Methoden beschreiben Iteration und Anpassung. 

AR -F beschreibt Gültigkeit. 

Iteration ohne klaren Geltungsstand erzeugt Unsicherheit. 

Gültigkeit verhindert keine Anpassung. 

Sie verlangt lediglich explizite Ersetzung. 

Agilität betrifft Geschwindigkeit. 

AR -F betrifft Stabilität. 

Beides widerspricht sich nicht. 

 

6.3 „Das blockiert Innovation.“  

Innovation entsteht nicht durch Unklarheit. 

Sie entsteht durch Experimente. 
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AR -F verhindert keine Experimente. 

Es verlangt lediglich, dass Experimente nicht als gültige Zustände missverstanden werden. 

Ein Entwurf ist kein gültiger Zustand.  

Ein Prototyp ist kein verbindlicher Standard. 

Innovation bleibt möglich. 

Verbindlichkeit bleibt überprüfbar. 

 

6.4 Angst vor benannter Verantwortung  

Die Benennung einer Primärverantwortung wird häufig als Risiko empfunden. 

Gründe dafür können sein: 

• Hierarchische Unsicherheit 

• politische Vorsicht 

• Haftungsängste 

• kulturelle Gewohnheiten 

AR -F versteht Verantwortung nicht als Schuldzuweisung. 

Sie ist die strukturierte Trägerschaft eines Zustands. 

Ohne benannte Trägerschaft entsteht diffuse Verantwortung. 

Diffuse Verantwortung erzeugt kollektive Unsicherheit. 

 

6.5 Symbolische Einführung  

Eine der größten Gefahren ist die symbolische Einführung. 

Typische Merkmale: 

• Ein Register existiert, wird aber nicht genutzt. 

• Reviews werden geplant, aber nicht durchgeführt. 

• Statusdisziplin wird nicht durchgesetzt. 

• Parallele Quellen bleiben bestehen. 

In diesem Zustand entsteht der Eindruck von Struktur – ohne reale Stabilität. 

Symbolische Struktur ist instabiler als offene Unklarheit. 

 

6.6 Politische Realität 

AR -F verschiebt Sichtbarkeit. 

Es macht nachvollziehbar: 

• wer entscheidet 

• wer freigibt 

• wer überprüft 

• wann ein Zustand endet 

Diese Sichtbarkeit kann Spannungen erzeugen. 

Sie ist jedoch Voraussetzung für Stabilität. 
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AR -F ist kein Machtinstrument. 

Es ist ein Transparenzinstrument. 

Transparenz ist kein Angriff.  

Sie ist Struktur. 

 

Widerstand gegen AR-F ist kein Zeichen von Feindseligkeit.  

Er ist häufig Ausdruck struktureller Gewohnheit. 

Die Aufgabe bei der Realisierung ist nicht Überzeugung durch Rhetorik. 

Sie ist konsequente Umsetzung der definierten Bedingungen. 

  



architecture-responsibility.org 

 

28 

 

TEIL IV – Stabilisierung und Reife  
AR -F gilt nicht, weil ein Dokument existiert. 

Es gilt, wenn Zustände überprüfbar stabil sind. 

Dieser Teil beschreibt Reifegrade und Kriterien realer Geltung. 

Er macht messbar, wann AR-F in einer Organisation tatsächlich wirksam ist – und wann nicht. 

KAPITEL 7  

Reifegradmodell von AR -F 

AR -F ist kein binärer Zustand. 

Eine Organisation „hat“ AR -F nicht – oder „hat es nicht“. 

Sie realisiert es in unterschiedlichen Reifegraden. 

Reife beschreibt nicht Moral. 

Sie beschreibt strukturelle Stabilität. 

 

Stufe 0 – Narrative Organisation  

Merkmale: 

• Entscheidungen sind implizit.  

• Geltungsstände sind interpretationsabhängig. 

• Verantwortung ist kollektiv oder unklar. 

• Review findet nicht systematisch statt. 

• Parallele Quellen existieren. 

Zustände entstehen faktisch, nicht strukturell. 

Gültigkeit ist subjektiv wahrgenommen. 

Instabilität ist wahrscheinlich. 

 

Stufe 1 – Dokumentierte Entscheidungen  

Merkmale: 

• Entscheidungen werden dokumentiert. 

• Verantwortliche sind benannt, jedoch nicht immer eindeutig. 

• Eine zentrale Quelle existiert formal. 

• Status ist teilweise nachvollziehbar. 

Dokumentation ist vorhanden. 

Statusdisziplin ist noch inkonsistent. 

Die Organisation beginnt, Zustände explizit zu machen. 

Gültigkeit ist jedoch noch nicht durchgängig stabilisiert. 
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Stufe 2 – Strukturierte Gültigkeit  

Merkmale: 

• Primärverantwortung ist eindeutig benannt. 

• Statusdisziplin wird eingehalten. 

• Quelle ist eindeutig definiert. 

• Review-Daten sind verpflichtend. 

• Implizite Aufhebungen werden reduziert. 

Zustände sind referenzierbar. 

Gültigkeit ist strukturell nachvollziehbar. 

Instabilität entsteht primär durch Disziplinmängel – nicht durch Systemfehler. 

 

Stufe 3 – Aktive Review-Kultur  

Merkmale: 

• Reviews werden regelmäßig durchgeführt. 

• Ersetzungen sind sauber referenziert. 

• Historisierung ist konsistent. 

• Abweichungen sind sichtbar dokumentiert. 

Gültigkeit ist nicht nur definiert, sondern gepflegt. 

Die Organisation kontrolliert ihre eigenen Zustände aktiv. 

 

Stufe 4 – Integrierte operative Stabilität 

Merkmale: 

• Technische Validierung unterstützt Gültigkeit.  

• Gate-Mechanismen signalisieren Freigabefähigkeit. 

• Freigaben sind explizit und personengebunden. 

• Implizite Parallelrealitäten sind strukturell beendet. 

Hier ist AR -F nicht nur dokumentiert, 

sondern operativ integriert. 

Zustände sind: 

• überprüfbar 

• referenzierbar 

• verantwortet 

• zeitlich kontrolliert 

Die Organisation kann klar benennen, was gilt – und warum. 

 

Reife ist kein Zielzustand. 

Sie ist ein Indikator für strukturelle Stabilität. 

AR -F gilt nicht deshalb, weil ein Dokument existiert. 

Es gilt, wenn Geltungsstände überprüfbar stabil sind. 



architecture-responsibility.org 

 

30 

 

KAPITEL 8  

Wann AR -F wirklich gilt  

AR -F gilt nicht, wenn ein Dokument existiert. 

Es gilt nicht, wenn ein Register eingeführt wurde. 

Es gilt nicht, wenn ein Tool verwendet wird. 

AR -F gilt, wenn Gültigkeit strukturell überprüfbar ist. 

Die folgenden Kriterien beschreiben den Zustand realer Geltung. 

 

1. Gültige Zustände sind eindeutig referenzierbar  

Zu jedem relevanten Zustand kann eindeutig beantwortet werden: 

• Wo steht, dass er gilt? 

• Seit wann gilt er? 

• Wer trägt ihn? 

• Wann wird er überprüft? 

Wenn diese Fragen nicht eindeutig beantwortbar sind, liegt keine stabile Gültigkeit vor. 

 

2. Draft ist nicht faktisch gültig  

Entwürfe, Diskussionen oder Prototypen werden nicht faktisch wie gültige Zustände behandelt. 

Ein Zustand erhält normative Wirkung erst nach expliziter Freigabe. 

Wo Entwürfe faktisch verbindlich werden, ist die Statusdisziplin unterbrochen. 

3. Reviews finden tatsächlich statt 

Review-Daten sind nicht symbolisch. 

Sie werden eingehalten. 

Zustände werden: 

• bestätigt 

• angepasst 

• ersetzt 

• oder beendet 

Unterlassene Reviews sind sichtbar. 

Automatische Fortgeltung existiert nicht. 

4. Ersetzungen sind nachvollziehbar  

Wenn ein Zustand ersetzt wird: 

• ist die ersetzte Festlegung referenziert 

• ist die neue Festlegung eindeutig benannt 

• bleibt Historie nachvollziehbar 

Implizite Ablösungen sind beendet. 
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5. Technische Validierung ersetzt keine Freigabe  

In operativen Systemen kann technische Konformität angezeigt werden. 

Doch selbst wenn: 

• alle definierten Kriterien erfüllt sind 

• alle Ampeln „grün“ stehen 

• alle Prüfungen erfolgreich sind 

entsteht Gültigkeit erst durch benannte menschliche Freigabe. 

Automatisierte Systemfreigaben ohne verantwortliche Person sind strukturell ungültig. 

Technik signalisiert Freigabefähigkeit. 

Menschen erklären Gültigkeit. 

 

6. Abweichungen sind sichtbar verantwortet 

Abweichungen existieren. 

Sie sind nicht per se unzulässig. 

Doch sie sind: 

• dokumentiert 

• referenziert 

• verantwortet 

• zeitlich begrenzt 

Unsichtbare Abweichungen sind beendet. 

 

7. Parallelquellen existieren nicht mehr 

Es gibt keine konkurrierenden Geltungsstände. 

Diskussion und Gültigkeit sind getrennt.  

Was gilt, ist eindeutig. 

 

AR -F gilt, wenn eine Organisation jederzeit beantworten kann: 

Was ist der gültige Zustand? 

Wer trägt ihn? 

Seit wann gilt er? 

Wann wird er überprüft? 

Was ersetzt ihn? 

Wenn diese Antworten ohne Interpretation möglich sind, ist Gültigkeit strukturell realisiert. 

AR -F ist dann kein Konzept mehr.  

Es ist Organisationsarchitektur. 
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EPILOG  

Verantwortung als Struktur  

Organisationen funktionieren nicht durch Absicht.  

Sie funktionieren durch Struktur. 

Gute Absichten ersetzen keine klaren Zustände. 

Kompetenz ersetzt keine benannte Verantwortung. 

Technische Exzellenz ersetzt keine normative Freigabe. 

AR -F verändert keine Kultur durch Appell.  

Es verändert Stabilität durch Architektur. 

Ein Zustand gilt nicht, weil viele ihn für richtig halten.  

Er gilt, weil er explizit festgelegt, verantwortet, referenziert und überprüfbar ist. 

Wo diese Bedingungen erfüllt sind, entsteht Ruhe. 

Nicht weil Konflikte verschwinden. 

Sondern weil Geltung eindeutig ist. 

Technische Systeme können prüfen. 

Sie können validieren. 

Sie können Konformität anzeigen. 

Doch sie können keine Verantwortung tragen. 

Verantwortung ist personalisiert. 

Gültigkeit ist dokumentiert. 

Stabilität ist strukturell. 

AR -F ist kein Instrument zur Kontrolle von Menschen.  

Es ist ein Instrument zur Stabilisierung von Zuständen. 

Eine Organisation, die jederzeit beantworten kann, 

Was gilt? 

Wer trägt es? 

Seit wann gilt es? 

Wann wird es überprüft? 

Was ersetzt es? 

hat ihre Entscheidungsarchitektur geklärt. 

Dann ist AR -F kein Konzept mehr.  

Es ist Organisationsrealität. 
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